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Ankunft



Asylverfahren

• Unterbringung und Verteilung
– Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder (AnKER Zentren)
– Wohnverpflichtung bis zu 6 Monate, in manchen Fällen bis 

zur Entscheidung oder bis zur Ausreise (sichere 
Herkunftsstaaten)

• Aufenthaltsgestattung 
– mit örtlicher Beschränkung

• Erwerbstätigkeit
– Frühestens nach 3 Monaten, nach Verteilung auf 

Kommunen (nicht in der Erstaufnahmeeinrichtung)



Sozialleistungen

• Sonderrecht für Asylsuchende und 
ausreisepflichtige Ausländer (AsylbLG

• Geringere Leistungen als für Deutsche
– etwa 10% niedriger
– Auch geringere Gesundheitsleistungen
– Leistungen in gleicher Höhe nach 15 Monaten

• Vorrang der Sachleistungen (in Einrichtungen)







§ 1a AsylbLG

• Verhinderung von Missbrauch und 
Abschreckung

• Anspruchseinschränkungen bei
– Einreise um Leistungen zu erhalten
– nicht eingehaltenem Ausreisetermin
– Selbstverschuldetem Ausreisehindernis
– fehlender Mitwirkung an der 

Aufenthaltsbeendigung
– Zuständigkeit eines anderen Staates (Resettlement)



Positive Entscheidung des Asylantrags

• Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis nach 
Aufenthaltszweck
– Ausbildung, Erwerbstätigkeit, völkerrechtliche, humanitäre

und politische Gründe, Familie

• Unterbringung durch Kommunen
• Sozialleistungen nach SGB
• Integrations- und Sprachkurse des BAMF



Arbeitsmarkt

• Unterscheidung nach Aufenthaltstitel
– Humanitäre Gründe, Familiennachzug, Arbeit…

• Unterscheidung nach Herkunftsland
– Sichere Herkunftsstaaten
– Gute Bleibeperspektive

• Unterscheidung nach Art der Beschäftigung
– Mangelberufe, Praktika, Ausbildung

• Unterscheidung nach Aufenthaltsdauer



Arbeitsmarkt

• < 3 Monate / in Aufnahmeeinrichtung 
– Kein Zugang

• > 3 Monate 
– zunächst eingeschränkter Zugang

• > 4 Jahre
– Keine Einschränkungen





Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !
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